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tisch-operativen Arbeitsprozesse, da dadurch die Möglich
keit gegeben ist, bereits erkannte feindliche Kräfte und 
andere verdächtige Personen ohne deren Wissen zu kontrollie
ren, ihre feindlichen Pläne und anderen kriminellen Vorhaben 
sowie ihre Verbindungen auszukundschaften und andere politisch
operative Interessen durchzusetzen. Der Umstand, daß der Ver
dächtige in dieser Phase oftmals ohne Argwohn vor Entdeckung 
seines Tuns durch die Sicherheitsorgane agiert, ist für die Auf
klärung der möglichen Straftat und ihrer politisch-operativ 
interessanten Zusammenhänge in der Regel von einmaligem Wert.
Es sind dadurch Feststellungen möglich, die später unter den 
Bedingungen des Ermittlungsverfahrens meist ausgeschlossen 
sind. Zugleich ergibt sich aus dem Umstand, daß der Verdächti
ge unter der inoffiziellen Kontrolle des MfS steht, daß die 
Beweisführung in dieser Phase der Aufklärung einer möglichen 
Straftat oftmals hauptsächlich qsgenwärt iqe Geschehnisabläufo 
betrifft. Der die Beweisführung im Strafverfahren erschwerende 
retrospektive Charakter der Erkenntnisgewi^nung und des Be- 
weisens ist für diese aktuellen Ereigjfi%se aufgehoben. Das er- 
öffnet grundsätzlich die Möglichkeit, politisch-operative
Arbeitsprozesse so zu s1f%u%r%/.-daß bevorstehende Geschehnisse
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mit hoher Aussagekraft: für die aufzuklärende Straftat exakt 
wahrgenommen un'd *§gf. unwiderlegbar dokumentiert werden können.

Andererseits existieren Faktoren, welche die Aufklärung poli
tisch-operativ bedeutungsvoller und möglicherweise strafrecht
lich relevanter Erscheinungen, insbesondere des diesbezüglichen 
Handelns verdächtiger Personen, im operativen Stadium erschweren. 
Der konspirativ tätige Feind ist im verstärkten Maße um voll
kommene Tarnung seiner Tätigkeit bemüht; insbesondere Geheim
dienste und andere feindliche Zentren instruieren ihre Agentu
ren gründlich in Richtung einer perfekten Konspirierung ihrer 
Tätigkeit. Der Verdächtige ist bestrebt, sich bei der Vorberei
tung und Durchführung seiner Straftaten gegenüber seiner Umwelt 
abzusichern; es wird in solchen Fällen auch mit inoffiziellen


